
Öffentliche Bekanntmachung 

Gemeinde Haselau 

 über die Sitzung der Gemeindevertretung der Gemeinde Haselau 
(öffentlich)  

 am Mittwoch, den 05.06.2019 um 19:30 Uhr  

 im Jägerkrug, Hohenhorster Chaussee 2, 25489 Haselau  

Tagesordnung: 

Öffentlicher Teil 

1 Eröffnung der Sitzung 
  
2 Ehrungen 
  
2.1 Ehrung eines Gemeindevertreters 
  
2.2 Ehrung eines bürgerlichen Mitgliedes 
  
3 Einwohnerfragestunde 
  
4 Beschlussfassung über eventuelle Einwendungen gegen die Niederschrift der 

letzten Sitzung 
  
5 Bericht des Bürgermeisters 
  
6 Nachwahl eines Finanzausschussvorsitzenden 
  
7 Vorschlag für die Wahl zur stellv. Schiedsfrau im Schiedsbezirk Ha-

selau/Haseldorf 
  
8 Kindertagesstätte Elb-Arche - Jahresrechnung 2018 
  
9 Erschließungsplanung Kleiner Landweg;  

hier: Übernahme von Verbandsleitungen (17/17a/18) 
  
10 Raumordnungsverfahren zum geplanten Neubau einer Erdgastransportleitung 

durch Gasunie 
  
11 Oberflächenentwässerung Hohenhorster Chaussee  

(Anschluss an die Fletterwetter) 
  
12 Stellungnahme zum Entwurf der Änderungsverordnung über die  

Landesverordnung Naturschutzgebiet "Elbinsel Pagensand" 
  
13 Aufstellungsbeschluss für die 5. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 4 A für 

eine Fläche nördlich der Dorfstraße und östlich des Kirchhofs Haselau 
  



   

14 Richtlinien über die Nutzung des Naherholungs- und Freizeitgeländes Deeken-
hörn in der Gemeinde Haselau; hier: Allgemeine Diskussion zur Anpassung der 
Nutzungsentgelte ab 2020 und Bewerbung des Standortes 

  
15 Prüfung der Jahresrechnung der Gemeinde Haselau für das Haushaltsjahr 

2017 
  
16 Verschiedenes 
  

Voraussichtlich nichtöffentlicher Teil 

17 Grundstücksangelegenheiten 
  

Öffentlicher Teil 

18 Bekanntgabe der im nichtöffentlichen Sitzungsteil gefassten Beschlüsse 
  
 
 
 
 
gez. Peter Bröker 
Der Bürgermeister 
 
Herr Bürgermeister 
 
 

Unter Punkt 3 können Fragen zu Beratungs-
gegenständen oder anderen Angelegenheiten 
der örtlichen Gemeinschaft gestellt und Vor-
schläge oder Anregungen unterbreitet wer-
den. Das Fragerecht steht allen Einwohnerin-

nen und Einwohnern zu. 
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